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3. ANTEILE

3.1. 
ANTEILKLASSEN, ANTEILE 
MIT UNTERSCHIEDLICHEN 
RECHTEN

Alle Anteile haben die gleichen Ausgestal-

tungsmerkmale, d. h. es werden keine unter-

schiedlichen Anteilklassen gebildet.

Die persönlich haftende Gesellschafterin 

(„Komplementärin“) des Investmentfonds, 

die DF Deutsche Finance Managing II GmbH, 

ist zur Leistung einer Einlage nicht verpflich-

tet und nicht am Kommanditkapital beteiligt, 

haftet jedoch mit ihrem gesamten Vermögen, 

ohne dass ihr gleichermaßen ein Gewinn- 

bzw. Entnahmerecht zustünde. Bei der Be-

schlussfassung der Gesellschafter ist sie mit 

einer Stimme teilnahmebefugt.

Die DF Deutsche Finance Club Deal Manage-

ment GmbH („geschäftsführende Komman-

ditistin“) ist als Gründungskommanditistin mit 

einer feststehenden Hafteinlage von 100 EUR 

in das Handelsregister eingetragen. Der ge-

schäftsführenden Kommanditistin steht bei 

Übertragung einer Beteiligung ein Vorkaufs-

recht an dem jeweiligen Anteil nach näherer 

Maßgabe des Gesellschaftsvertrags (vgl. Anlage 

II, Seiten 131 ff.) zu. Bei der Beschlussfassung 

der Gesellschafter ist sie mit einer Stimme teil-

nahmebefugt.

Die unmittelbar an dem Investmentfonds be-

teiligten Anleger sind als Kommanditisten mit 

einer Hafteinlage von 1 % ihrer gezeichneten 

Kommanditeinlage (mit dem entsprechenden 

Gegenwert in EUR) in das Handelsregister 

eingetragen. Sie haften den Gläubigern des 

Investmentfonds unmittelbar im Außenver-

hältnis, soweit ihr Kapitalkonto durch Aus-

zahlungen unter die eingetragene Hafteinlage 

gesunken ist. Eine Haftung mittelbar betei-

ligter Anleger im Außenverhältnis besteht 

hingegen nicht. Die insofern an dem Invest-

mentfonds beteiligten Treugeber sind den 

Direktkommanditisten lediglich in wirtschaftli-

cher Hinsicht gleichgestellt. Im Innenverhältnis 

zur Treuhandkommanditistin sind sie grund-

sätzlich verpflichtet, diese von etwaigen An-

sprüchen Dritter, die aus einer Haftung im 

wandlung in eine Direktbeteiligung, zunächst 

mittelbar als Treugeber über die Treuhand-

kommanditistin. Der Treugeber ist nach dem 

Gesellschaftsvertrag einem Kommanditisten 

wirtschaftlich gleichgestellt, d. h. er verfügt 

über vergleichbare Rechte und Pflichten eines 

Kommanditisten, insbesondere die mit einer 

Kommanditbeteiligung verbundenen Infor-

mations-, Kontroll-, Entnahme-, Stimm- und 

Gewinnbeteiligungsrechte. Anleger haben zu-

dem einen Anspruch auf Auszahlung des Aus-

einandersetzungsguthabens im Falle des Aus-

scheidens aus dem Investmentfonds oder des 

Liquidationserlöses bei der Auflösung des In-

vestmentfonds.

Eine Beteiligung an dem Investmentfonds als 

Anleger ist innerhalb der Beitrittsphase bis 

zum 30.06.2024 möglich. Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin ist berechtigt, die Bei-

trittsphase bis spätestens zum 31.12.2024 zu 

verlängern. 

Die Mindestkommanditeinlage eines Anlegers 

beträgt 10.000 GBP (zzgl. bis zu 5 % Ausgabe-

aufschlag), höhere Anlagebeträge müssen 

durch 1.000 GBP ohne Rest teilbar sein.

Durch Unterzeichnung und Übermittlung der 

ausgefüllten Beitrittserklärung gibt der Treu-

geber gegenüber der Treuhandkommanditis-

tin ein Angebot auf Abschluss des Treuhand-

vertrags über eine Kommanditbeteiligung an 

dem Investmentfonds ab. Die Treuhandkom-

manditistin nimmt das Angebot des Anlegers 

durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung 

an, nachdem der Anleger seine zu leistende 

Einzahlung auf das Einzahlungskonto geleistet 

hat; der Anleger erhält eine schriftliche Bestä-

tigung über die Annahme seiner Beitrittser-

klärung durch die Treuhandkommanditistin 

(„Beitrittsbestätigung“). Mit Zugang der 

Beitrittsbestätigung beim Anleger wird der 

Treuhandvertrag und somit der Beitritt des 

Anlegers als Treugeber zum Investmentfonds 

wirksam.

Jeder Treugeber kann nach Abschluss der Bei-

trittsphase unter Vorlage einer notariellen 

Vollmacht zur Eintragung im Handelsregister 

durch die Treuhandkommanditistin jederzeit 

Außenverhältnis resultieren, freizustellen. Die-

se Haftung ist jedoch, da die Treuhandkom-

manditistin lediglich mit einer feststehenden 

Hafteinlage von 1.000 EUR in das Handelsre-

gister eingetragen ist, im Verhältnis zu einem 

direkt beteiligten Anleger der Höhe nach ge-

ringer.

Die Anleger haben im Rahmen ihrer Beteili-

gung an dem Investmentfonds einen Ausga-

beaufschlag zu leisten. Dieser beträgt bis zu  

5 % der gezeichneten Kommanditeinlage und 

wird als Vergütungsbestandteil an die mit der 

Einwerbung des Kapitals des Investmentfonds 

beauftragten Vertragspartner weitergeleitet. 

Abhängig von der individuellen Einzelfallabre-

de haben Anleger insofern Ausgabeaufschläge 

in unterschiedlicher Höhe zu erbringen. 

Auf Ebene des Investmentfonds bestehen kei-

ne Teilinvestmentvermögen.

3.2. 
WICHTIGE RECHTLICHE 
AUSWIRKUNGEN DER  
FÜR DIE TÄTIGUNG DER 
ANLAGE EINGEGANGENEN 
VERTRAGSBEZIEHUNG

3.2.1. 
ZUSTANDEKOMMEN DES VER-
TRAGS, ARTEN DER BETEILIGUNG

Eine Beteiligung an dem Investmentfonds  

erfolgt, vorbehaltlich einer späteren Um-

Die nachfolgenden Darstellungen sollen 

dem Anleger einen Überblick über die 

wichtigsten mit der vorliegenden Beteili-

gung verbundenen rechtlichen Auswirkun-

gen verschaffen. Da dies jedoch lediglich 

eine Zusammenfassung der wesentlichen 

Vertragsgrundlagen darstellen kann, wird 

dringend empfohlen, daneben den gesam-

ten Verkaufsprospekt sowie die eigentli-

chen Vertragstexte, d. h. die im Anhang 

abgedruckten Anlagebedingungen, den 

Gesellschaftsvertrag und den Treuhandver-

trag sorgfältig zu lesen. 
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punkt bei der Komplementärin eine Unterbi-

lanz bestünde oder infolge der Zahlungen de-

ren Stammkapital angegriffen werden würde. 

Die Frage, ob eine derartige Innenhaftung der 

Gesellschafter bis zur Höhe der empfangenen 

Auszahlungen, d. h. der Höhe nach nicht be-

grenzt auf die im Handelsregister eingetragene 

Hafteinlage, besteht, ist im Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung noch nicht höchstrichterlich 

entschieden. 

Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausge-

schlossen und kann auch nicht durch Gesell-

schafterbeschluss begründet werden.

Scheidet ein Anleger während der gesell-

schaftsvertraglich festgelegten Laufzeit aus 

dem Investmentfonds aus, gilt die Erfüllung 

seines Abfindungsanspruches nicht als Rück-

zahlung seiner Kommanditeinlage. Ab dem 

Zeitpunkt des Ausscheidens haftet dieser zu-

dem nicht mehr für Verbindlichkeiten des In-

vestmentfonds, d. h. eine Nachhaftung ist aus-

geschlossen. Diese gesetzliche Regelung gilt 

in vergleichbarer Weise auch für die mittelbar 

über die Treuhandkommanditistin beteiligten 

Anleger, da diese einem Kommanditisten in 

wirtschaftlicher Hinsicht gleichgestellt sind.

Im Verhältnis untereinander sowie im Ver-

hältnis zum Investmentfonds haben die Anle-

ger Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. 

Schadensersatzansprüche des Anlegers gegen 

den Investmentfonds, die Komplementärin 

oder die geschäftsführende Kommanditistin, 

gleich, aus welchem Rechtsgrund, auch solche 

wegen der Verletzung von Pflichten bei Ver-

tragsverhandlungen, verjähren innerhalb der 

gesetzlichen Vorschriften.

3.2.3. 
HAUPTMERKMALE DER ANTEILE 
DES ANLEGERS

Den Anlegern stehen hinsichtlich ihrer Betei-

ligung an dem Investmentfonds Rechte auf 

Ergebnisbeteiligung und Auszahlung von Ent-

nahmen, eines Auseinandersetzungsguthabens 

und eines Liquidationserlöses zu. Daneben 

bestehen Mitwirkungs-, Kontroll- und Infor-

mationsrechte des Anlegers. 

gilt entsprechend, wenn das Kapitalkonto des 

Kommanditisten infolge von Verlusten unter 

den Betrag seiner Hafteinlage (1 % der ge-

zeichneten Kommanditeinlage, mit dem ent-

sprechenden Gegenwert in EUR) sinkt.

Ein Anleger, der sich mittelbar über die Treu-

handkommanditistin an dem Investmentfonds 

beteiligt, trägt im Ergebnis ein vergleichbares 

wirtschaftliches Risiko. Denn der jeweilige 

Treugeber haftet zwar den Gläubigern im Ge-

gensatz zu der Treuhandkommanditistin nicht 

unmittelbar im Außenverhältnis, er ist jedoch 

auf Grund der innerhalb des Treuhandver-

trags getroffenen vertraglichen Regelung ver-

pflichtet, die Treuhandkommanditistin von 

allen diesbezüglichen Ansprüchen freizustel-

len. Hierbei ist zu beachten, dass die Treu-

handkommanditistin für die treuhänderisch 

gehaltenen Kommanditanteile nicht mit 1 % 

der Kommanditeinlage im Handelsregister als 

Hafteinlage eingetragen ist, sondern mit ei-

ner feststehenden Hafteinlage in Höhe von 

insgesamt 1.000 EUR.

Sofern die Haftung des Anlegers danach auf-

lebt, haftet dieser bis zur Höhe seiner 

Hafteinlage mit seinem gesamten Privatver-

mögen für etwaige Verbindlichkeiten im Zu-

sammenhang mit der Beteiligung. Zu beach-

ten ist hierbei jedoch, dass eine Rückgewähr 

der geleisteten Hafteinlage oder eine Aus-

zahlung, die den Wert der Kommanditeinlage 

unter den Betrag der im Handelsregister ein-

getragenen Hafteinlage fallen lässt, nur mit 

Zustimmung des jeweiligen Kommanditisten 

bzw. bei einer mittelbaren Beteiligung auch 

des Treugebers erfolgen darf. Vor Erteilung 

der Zustimmung ist der Anleger auf diese 

Rechtsfolge hinzuweisen.

Daneben kommt eine Haftung im Innen- 

verhältnis in entsprechender Anwendung der 

§§ 30 ff. GmbHG bis zur Höhe der empfange-

nen Auszahlungen in Betracht, soweit Aus-

zahlungen erfolgt sind, obwohl die finanzielle 

Lage des Investmentfonds dies nicht zugelas-

sen hätte. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

der Anleger Auszahlungen erhalten hat, de-

nen kein entsprechender handelsrechtlicher 

Gewinn gegenübersteht und zu diesem Zeit-

die Umwandlung seiner Treuhandbeteiligung 

in eine Direktbeteiligung als Kommanditist 

des Investmentfonds und die Übertragung 

des Kommanditanteils auf einen von ihm be-

stimmten Dritten verlangen. Im Außenver-

hältnis ist der Übergang abhängig von der 

Eintragung des Anlegers oder des Dritten als 

Kommanditist im Handelsregister. Als Haftein-

lage wird 1 % der gezeichneten Kommanditein-

lage (mit dem entsprechenden Gegenwert in 

EUR) in das Handelsregister eingetragen. Die 

Übertragung des Kommanditanteils auf einen 

Dritten erfolgt im Innenverhältnis jeweils mit 

Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres, in 

dem die notarielle Vollmacht vorgelegt wurde. 

Die Kosten für die notarielle Vollmacht und 

die Eintragung im Handelsregister trägt nach 

Maßgabe der Anlagebedingungen der Treu-

geber.

Die Anteile an dem Investmentfonds werden 

nicht durch Globalurkunden verbrieft; es wer-

den auch keine Anteilscheine bzw. Einzelur-

kunden ausgegeben. Soweit Anleger eine Di-

rektbeteiligung halten, wird diese namentlich 

in das Handelsregister eingetragen. Im Übri-

gen können mangels Ausgabe von Anteil-

scheinen bzw. Einzelurkunden Angaben darü-

ber, ob die Anteile auf den Inhaber oder den 

Namen lauten, entfallen.

3.2.2. 
HAFTUNG DES ANLEGERS

Die Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubi-

gern nach §§ 171 ff. HGB ist insgesamt auf die 

im Handelsregister eingetragene Hafteinlage 

begrenzt. 

Die Haftung eines Anlegers, der als Komman-

ditist im Handelsregister eingetragen ist, ist 

gegenüber Dritten in den §§ 171 ff. HGB ge-

setzlich geregelt. Erhält ein Kommanditist 

Auszahlungen, die sein Kapitalkonto unter 

den Betrag seiner Hafteinlage sinken lassen, 

so lebt seine unmittelbare Haftung im glei-

chen Maße bis zur Höhe seiner Hafteinlage 

wieder auf (vgl. §§ 171 Abs. 1, 172 Abs. 4 HGB). 

Der Kommanditist kann in diesem Fall unmit-

telbar von einem Gläubiger des Investment-

fonds in Anspruch genommen werden. Dies 
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die DF Deutsche Finance Club Deal Manage-

ment GmbH mit Sitz in München („ge-

schäftsführende Kommanditistin“). Die in 

das Handelsregister eingetragene Hafteinlage 

der geschäftsführenden Kommanditistin be-

trägt 100 EUR. Jeweils einzelvertretungsbe-

rechtigte Geschäftsführer der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin sind Stefanie Watzl, 

Christoph Falk und Dr. Florian Delitz, die zu-

gleich Geschäftsführer der Komplementärin 

und der KVG sind. Alleiniger Gesellschafter 

der geschäftsführenden Kommanditistin ist 

die DF Deutsche Finance Holding AG, eben-

falls mit Sitz in München.

Die geschäftsführende Kommanditistin übt die 

alleinige Geschäftsführung des Investment-

fonds aus; die Komplementärin ist von der Ge-

schäftsführung ausgeschlossen. Im Rahmen der 

gesetzlichen Vertretung des Investmentfonds 

ist die Komplementärin und ihre jeweiligen 

Geschäftsführer von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit. Die geschäftsführende Kom-

manditistin hat im Rahmen der Geschäftsfüh-

rung und die Komplementärin im Rahmen der 

Vertretung jeweils die im Rahmen des zwi-

schen dem Investmentfonds und der KVG ge-

schlossenen Geschäftsbesorgungsvertrags auf 

diese übertragenen Kompetenzen und Befug-

nisse zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 4.3, 

„Rechtgrundlagen und Aufgaben der KVG“, 

Seite 27).

Treuhandkommanditistin und Gründungskom-

manditistin des Investmentfonds ist die DF 

Deutsche Finance Trust GmbH mit Sitz in 

München. Die in das Handelsregister einzu-

tragende Hafteinlage der Treuhandkomman-

ditistin beträgt 1.000 EUR. Die Hafteinlage 

der Treuhandkommanditistin ist unveränder-

lich und wird durch die Erhöhung oder Her-

absetzung der Kommanditeinlage nicht be-

rührt. Die Treuhandkommanditistin ist am 

Kapital des Investmentfonds auf eigene Rech-

nung nicht beteiligt.

zur Erreichung seines Zweckes erforderlichen 

oder zweckmäßigen Handlungen selbst vor-

nehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

3.3.2. 
KOMMANDITKAPITAL

Es ist beabsichtigt, das Kommanditkapital des 

Investmentfonds während der Beitrittsphase 

bis zum 30.06.2024 schrittweise auf plange-

mäß 100 Mio. GBP zu erhöhen („geplantes 

Kommanditkapital“).

Sollte das geplante Kommanditkapital bereits 

vor dem 30.06.2024 erreicht sein, kann die 

geschäftsführende Kommanditistin die Bei-

trittsphase beenden. Sollte das geplante Kom-

manditkapital von 100 Mio. GBP bis spätes-

tens zum 31.12.2024 nicht erreicht werden, 

wird die Komplementärin den Gesellschafts-

zweck mit einem niedrigeren Kommandit-

kapital verfolgen.

3.3.3. 
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE
STRUKTUR

Persönlich haftende Gesellschafterin und 

Gründungsgesellschafterin des Investment-

fonds ist die DF Deutsche Finance Managing II 

GmbH mit Sitz in München („Komplementä-

rin“). Geschäftsführer der Komplementärin 

und zugleich Geschäftsführer der geschäfts-

führenden Kommanditistin und der KVG sind 

Stefanie Watzl, Christoph Falk und Dr. Florian 

Delitz, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Al-

leiniger Gesellschafter der Komplementärin 

ist die DF Deutsche Finance Holding AG, 

ebenfalls mit Sitz in München. Bei der Kom-

plementärin handelt es sich um eine juristi-

sche Person, deren Haftung auf Grund ihrer 

Rechtsform auf das Stammkapital beschränkt 

ist. Insoweit weicht der Gesellschaftsvertrag 

des Investmentfonds von der gesetzlichen 

Regelung der unbeschränkten Haftung des 

Komplementärs nach § 161 HGB ab. Sie leistet 

keine Einlage und ist nicht am Kommanditka-

pital des Investmentfonds beteiligt.

Geschäftsführende Kommanditistin und Grün-

dungsgesellschafterin des Investmentfonds ist 

Ein etwaiges Rücknahme- oder Umtauschrecht 

der Anteile während der gesellschaftsvertrag-

lich festgelegten Laufzeit des Investmentfonds 

ist nicht vorgesehen.

Die Rechtsstellung des Anlegers wird detail-

liert im nachfolgenden Kapitel 3.3 („Der Ge-

sellschaftsvertrag des Investmentfonds“) so-

wie dem Kapitel 3.4 („Der Treuhandvertrag“) 

dargestellt.

3.3. 
DER GESELLSCHAFTS-
VERTRAG DES  
INVESTMENTFONDS

3.3.1. 
UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Der in § 2 des Gesellschaftsvertrags definierte 

Unternehmensgegenstand des Investment-

fonds besteht in der Anlage und Verwaltung 

seiner Mittel nach einer festgelegten Anlage-

strategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanla-

ge nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen 

der Anleger, insbesondere in dem Erwerb, 

dem Halten und Verwalten von Anteilen oder 

Aktien an Gesellschaften sowie die Beteili-

gung an Unternehmen, die mittelbar oder 

unmittelbar nur in Vermögensgegenstände 

im Sinne von § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB in Ver-

bindung mit § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immo-

bilien) sowie die zur Bewirtschaftung dieser 

Vermögensgegenstände erforderlichen Ver-

mögensgegenstände investieren.

Der Investmentfonds ist zu allen Rechtsge-

schäften und Rechtshandlungen im In- und 

Ausland berechtigt, die geeignet erscheinen, 

den Gesellschaftszweck unmittelbar oder 

mittelbar zu fördern. Er kann zu diesem 

Zweck unter Beachtung der in den Anlagebe-

dingungen festgelegten Vermögensgegen-

stände und Anlagegrenzen im In- und Aus-

land auch andere Unternehmen gründen, 

erwerben, sich an ihnen beteiligen oder de-

ren Geschäftsführung und Vertretung über-

nehmen sowie Zweigniederlassungen und Be-

triebsstätten unter gleicher oder anderer 

Firma errichten. Der Investmentfonds kann die 
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Person oder ein Angehöriger einer solchen 

Person im Sinne des GWG sind. Die Anleger 

sind ferner verpflichtet, dem Investment-

fonds vor ihrem Beitritt sowie danach auf An-

forderung alle weiteren Daten und Angaben 

mitzuteilen und ggf. in geeigneter Form 

nachzuweisen, zu deren Erhebung der Invest-

mentfonds gesetzlich verpflichtet ist (z. B. 

aufgrund des Foreign Accounts Tax Compli-

ance Act („FATCA“) oder des Common Re-

porting Standard der OECD(„CRS“). Tritt 

nachträglich bei einem Anleger oder seinem 

Rechtsnachfolger eine Änderung in Bezug auf 

die zur Identifizierung erhobenen Daten oder 

bezüglich der vorstehend genannten Anga-

ben ein, ist er verpflichtet, diese Änderung 

unverzüglich dem Investmentfonds mitzu-

teilen und ggf. in der erforderlichen Form 

nachzuweisen bzw. an einer erneuten Identi-

fizierung mitzuwirken. Im Fall, dass der Anle-

ger die vorgenannten Daten oder Angaben 

nicht, nicht rechtzeitig oder unrichtig mit-

teilt, kann die geschäftsführende Kommandi-

tistin den Anleger aus dem Investmentfonds 

ausschließen.

3.3.5. 
AUFLÖSUNG DES  
INVESTMENTFONDS, KÜNDI-
GUNG, AUSSCHEIDEN

Die Dauer des Investmentfonds ist grundsätz-

lich bis zum 31.12.2027 befristet (Grundlauf-

zeit). Sie kann bei entsprechend ungünstiger 

Marktlage zum Ende der Grundlaufzeit, die 

eine im wirtschaftlichen Interesse der Anle-

ger liegende Liquidation erschwert, mit einer 

einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men durch Gesellschafterbeschluss um insge-

samt bis zu zwei Jahre verlängert werden. Sie 

wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst und 

abgewickelt (liquidiert).

Die ordentliche Kündigung des Gesellschafts-

vertrags ist ausgeschlossen; das Recht zur au-

ßerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Es bestehen keine 

Rückgaberechte der Anleger und / oder Rück-

nahmevereinbarungen mit Anlegern. Durch 

das Ausscheiden eines Gesellschafters wird 

der Investmentfonds nicht aufgelöst, sondern 

Treugeber, die nicht persönlich oder vertre-

ten durch einen von ihnen schriftlich bevoll-

mächtigten Dritten an der Gesellschafterver-

sammlung teilnehmen, werden durch die 

Treuhandkommanditistin vertreten, soweit 

sie einer solchen Vertretung nicht bis zum 

Tag der Versammlung schriftlich widerspro-

chen haben. Die Treugeber können der Treu-

handkommanditistin Weisungen zur Aus-

übung ihres Stimmrechts nach Maßgabe des 

Treuhandvertrags erteilen. Die Treuhandkom-

manditistin ist berechtigt, das ihr zustehende 

Stimmrecht entsprechend den ihr durch die 

Treugeber erteilten Weisungen mit voneinan-

der abweichenden Stimmen auszuüben. Bei 

fehlender Weisung übt die Treuhandkom-

manditistin das Stimmrecht nach Maßgabe 

des Treuhandvertrags nach pflichtgemäßem 

Ermessen aus.

Gesellschafterbeschlüsse bedürfen grund-

sätzlich der einfachen Mehrheit der abgege-

benen Stimmen. Änderungen des Gesell-

schaftsvertrags, eine vorzeitige Auflösung des 

Investmentfonds sowie der Ausschluss der 

der geschäftsführenden Kommanditistin oder 

der Komplementärin aus wichtigem Grund 

bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abge-

gebenen Stimmen. Eine Änderung der Anla-

gebedingungen, die mit den bisherigen Anla-

gegrundsätzen des Investmentfonds nicht 

vereinbar ist oder zu einer Änderung der 

Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte 

führt, bedarf einer qualifizierten Mehrheit 

von Anlegern, die mindestens zwei Drittel 

des Zeichnungskapitals auf sich vereinigen. 

Hinsichtlich der weiteren Details zur Be-

schlussfassung wird auf § 10 des Gesellschafts-

vertrags des Investmentfonds (vgl. Anlage II, 

Seiten 131 ff.) verwiesen.

Die Anleger sind verpflichtet, an ihrer nach 

Maßgabe des Geldwäschegesetzes (GWG) er-

forderlichen Identifizierung mitzuwirken und 

die entstehenden Kosten zu tragen. Die Anle-

ger haben vor ihrem Beitritt zum Investment-

fonds sowie danach auf Anforderung durch 

diesen zu erklären, ob sie selbst wirtschaftlich 

Berechtigter sind oder ob sie für einen ab-

weichenden wirtschaftlich Berechtigten han-

deln und ob sie eine politisch exponierte  

3.3.4. 
INFORMATIONS- UND KONTROLL- 
RECHTE, MITWIRKUNGSRECHTE, 
INFORMATIONSPFLICHTEN

Den Anlegern steht ein Informations- und 

Kontrollrecht gemäß § 166 HGB zu, insbeson-

dere erhalten sie den Jahresabschluss und ha-

ben jeder das Recht, die Handelsbücher und 

Papiere des Investmentfonds durch einen An-

gehörigen der rechtsberatenden, steuerbera-

tenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe 

einmal jährlich in den Geschäftsräumen der 

Gesellschaft einsehen zu lassen. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin hat alle Ge-

sellschafter jährlich, mindestens einmal bis 

spätestens zum 30. September, durch Zusen-

dung des gemäß § 158 KAGB aufzustellenden 

Jahresberichts über den Geschäftsverlauf und 

die wirtschaftliche Situation des Investment-

fonds im abgelaufenen Geschäftsjahr zu in-

formieren.

Dem jeweiligen Treugeber stehen äquivalente 

Kontroll- und Informationsrechte zu, die 

grundsätzlich durch die Treuhandkommandi-

tistin für den Treugeber ausgeübt werden. 

Die Treuhandkommanditistin reicht dabei er-

langte Informationen an den Treugeber wei-

ter. Beabsichtigt der Treugeber, einzelne ihm 

insoweit zustehende Rechte selbst auszu-

üben, hat er dies der Treuhandkommanditis-

tin schriftlich mitzuteilen. 

Gesellschafterbeschlüsse auf Ebene des In-

vestmentfonds werden grundsätzlich in ei-

nem schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. 

Auf je ungerundete volle 100 GBP des Kapital-

kontos I jedes Anlegers (§ 6 Abs. 2 des Gesell-

schaftsvertrags) entfällt eine Stimme. Die 

Komplementärin und die geschäftsführende 

Kommanditistin haben jeweils eine Stimme. In 

Gesellschafterversammlungen kann sich ein 

Gesellschafter durch einen mit schriftlicher 

Vollmacht versehenen, zur Berufsverschwie-

genheit verpflichteten Dritten (z. B. Rechtsan-

walt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer), 

durch seinen Ehegatten, seine Kinder oder 

durch Mitgesellschafter vertreten lassen.
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Die Vertragssprache im Zusammenhang mit 

der angebotenen Beteiligung ist Deutsch. Die 

KVG und der Investmentfonds werden die 

Kommunikation mit den Anlegern während 

der gesamten Dauer der Beteiligung in deut-

scher Sprache führen.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 

betreffend Fernabsatzverträge über Finanz-

dienstleistungen können die Beteiligten – un-

beschadet ihres Rechts, die Gerichte anzuru-

fen – eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei 

der Deutschen Bundesbank eingerichtet 

worden ist. Ein Merkblatt sowie die Schlich-

tungsstellenverfahrensordnung sind bei der 

Schlichtungsstelle erhältlich. 

Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle

Postfach 10 06 02

60006 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 / 95 66 – 332 32

Telefax: 069 / 70 90 90 – 99 01 

schlichtung@bundesbank.de

Die Beschwerde ist schriftlich unter kurzer 

Schilderung des Sachverhalts und Beifügung 

von Kopien der zum Verständnis der Be-

schwerde notwendigen Unterlagen bei der 

Schlichtungsstelle einzureichen. Der Anleger 

hat zudem zu versichern, dass der Beschwer-

degegenstand nicht bereits bei einem Gericht 

anhängig ist, in der Vergangenheit war oder 

von dem Beschwerdeführer während des 

Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht 

wird, die Streitigkeit nicht durch außerge-

richtlichen Vergleich beigelegt ist, ein Antrag 

auf Prozesskostenhilfe nicht abgewiesen wor-

den ist, weil die beabsichtigte Rechtsverfol-

gung keine Aussicht auf Erfolg bietet, die An-

gelegenheit nicht bereits Gegenstand eines 

Schlichtungsvorschlags oder eines Schlich-

tungsverfahrens einer Schlichtungsstelle nach 

§ 14 Abs. 1 Unterlassungsklagegesetz oder ei-

ner anderen Gütestelle, die Streitbeilegung 

betreibt, ist, und der Anspruch bei Erhebung 

der Beschwerde nicht bereits verjährt war 

und der Beschwerdegegner sich auf Verjäh-

rung beruft.

den. Hierzu werden die beitretenden Anleger 

von den nach ihrem Beitritt anfallenden Ge-

winnen oder Verlusten Vorabanteile erhalten, 

so dass sämtlichen Anlegern Gewinne oder 

Verluste aus der Beitrittsphase in gleicher an-

teiliger Höhe zugerechnet sind. Den Anlegern 

werden Verlustanteile auch dann zugerechnet, 

wenn sie die Höhe ihrer Kapitalkonten über-

steigen. Hierin liegt weder die Begründung  

einer Nachschuss- oder Ausgleichspflicht noch 

eine Haftungsfreistellung des Anlegers.

Nach Maßgabe der Anlagebedingungen wird 

die verfügbare Liquidität des Investmentfonds, 

bestehend aus laufenden Erträgen, Veräuße-

rungsgewinnen und Kapitalrückzahlungen, die 

von der KVG nicht für Reinvestitionen nach 

Maßgabe der Anlagebedingungen verwendet 

werden bzw. vorgesehen sind, an die Anleger 

ausgezahlt, soweit sie nicht nach Auffassung 

der KVG als angemessene Liquiditätsreserve 

zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Fortführung der Geschäfte des Investment-

fonds bzw. zur Substanzerhaltung bei dem In-

vestmentfonds benötigt wird. Der Anteil des 

jeweiligen Anlegers an den Ausschüttungen 

richtet sich nach dem Verhältnis des Standes 

seines Kapitalkontos I zur Summe aller Kapital-

konten I zum Ende des vorangegangenen Ge-

schäftsjahres (Bilanzstichtag). Im Einvernehmen 

mit der KVG schlägt die geschäftsführende 

Kommanditistin der Gesellschafterversamm-

lung nach billigem Ermessen vor, in welcher 

Höhe Gewinnauszahlungen oder Entnahmen 

(„Ausschüttungen“) zugelassen werden. Die 

Höhe der Auszahlungen kann variieren; es 

kann zur Aussetzung von Ausschüttungen 

kommen.

3.3.7. 
ANWENDBARES RECHT, 
GERICHTSSTAND, 
SCHLICHTUNGSSTELLEN

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen 

dem Investmentfonds, der Treuhandkom-

manditistin und dem Anleger findet das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

Dies betrifft auch etwaige vorvertragliche 

Rechtsbeziehungen der beteiligten Parteien. 

Soweit gesetzlich zulässig, wird München als 

Gerichtsstand vereinbart. 

mit den verbleibenden Gesellschaftern unter 

der bisherigen Firma fortgeführt.

Scheidet ein Gesellschafter aus dem Invest-

mentfonds aus, hat er Anspruch auf Auszah-

lung eines Auseinandersetzungsguthabens, 

das auf Basis seiner Gesellschafterkonten (§ 6 

des Gesellschaftsvertrags) ermittelt wird. Bei 

der Ermittlung des Guthabens werden die 

von dem Investmentfonds gehaltenen Beteili-

gungen an anderen Gesellschaften (Beteili-

gungsgesellschaften) mit dem von der KVG 

auf Grundlage von § 271 Abs. 3 KAGB ermit-

telten Verkehrswert angesetzt.

Für den Fall, dass ein Gesellschafter aus wichti-

gem Grund gemäß der diesbezüglichen Rege-

lungen im Gesellschaftsvertrag aus dem Invest-

mentfonds ausgeschlossen wird, hat er die in 

Zusammenhang mit dem Ausschluss stehen-

den Kosten zu tragen. Der Investmentfonds ist 

insoweit berechtigt, etwaige Schadensersatz-

ansprüche mit Ansprüchen des ausscheiden-

den Gesellschafters auf Auszahlung des Ausei-

nandersetzungsguthabens zu verrechnen.

Das ermittelte Auseinandersetzungsguthaben 

ist dem ausscheidenden Gesellschafter, unab-

hängig ob auf Grund eines Ausschlusses oder 

einer Kündigung, grundsätzlich in drei glei-

chen Jahresraten auszuzahlen – die erste Rate 

spätestens bis zum Ende des auf den Zeit-

punkt des Ausscheidens folgenden Geschäfts-

jahres. Ausstehende Beträge sind nicht zu 

verzinsen. Eine Sicherheitsleistung für das 

Auseinandersetzungsguthaben kann der Aus-

scheidende nicht verlangen.

3.3.6. 
GEWINN- UND VERLUST-
BETEILIGUNG, AUSZAHLUNGEN

Die Anleger sind grundsätzlich im Verhältnis 

ihrer am Bilanzstichtag geleisteten Komman-

diteinlagen (Kapitalkonto I) am Vermögen und 

Ergebnis des Investmentfonds beteiligt. Hier-

von abweichend werden die Ergebnisse der 

Geschäftsjahre während der Beitrittsphase 

vorbehaltlich der steuerlichen Zulässigkeit so 

verteilt, dass sämtliche in dieser Zeit beige-

tretenen Anleger entsprechend ihrer geleis-

teten Kommanditeinlage (Kapitalkonto I) zum 

Ende der Beitrittsphase gleichbehandelt wer-
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tistin schriftlich unter Beifügung einer Kopie 

des Entwurfs des mit dem kaufwilligen Drit-

ten zu schließenden Kaufvertrags zum Kauf 

anzubieten, wobei das Vorkaufsrecht von der 

geschäftsführenden Kommanditistin oder ei-

nem nach ihrem freien Belieben (z. B. von der 

Warteliste Anfragender) zu benennenden 

Dritten ausgeübt werden kann. Die Frist zur 

Ausübung des Vorkaufsrechts durch die ge-

schäftsführende Kommanditistin oder den 

von ihr benannten Dritten beträgt 30 Kalen-

dertage, gerechnet ab dem Zugang der voll-

ständigen schriftlichen Aufforderung bei der 

geschäftsführenden Kommanditistin.

Die Teilung von Gesellschaftsanteilen ist nur 

mit vorheriger Zustimmung der geschäfts-

führenden Kommanditistin zulässig.

Jeder Treugeber kann sich nach Abschluss der 

Beitrittsphase als Kommanditist im Handels-

register eintragen lassen (vgl. Kapitel 3.2.1, 

„Zustandekommen des Vertrags, Arten der 

Beteiligung“, Seite 14).

Bei dem Übergang der Gesellschafterstellung 

auf einen Dritten, ob im Rahmen von Ge-

samtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge, 

werden alle Konten unverändert und einheit-

lich fortgeführt. Der Übergang einzelner 

Rechte und Pflichten hinsichtlich nur einzel-

ner Gesellschafterkonten ist nicht möglich. 

Die Übertragung ist mit entsprechender 

Kennzeichnung „Abtretung im Wege der 

Sonderrechtsnachfolge" zum Handelsregister 

anzumelden.

Beim Tod eines Anlegers wird der Invest-

mentfonds nicht aufgelöst, sondern mit des-

sen Erben fortgesetzt. Jeder Anleger sollte 

durch eine entsprechend qualifizierte Nach-

folgeregelung sicherstellen, dass im Fall sei-

nes Todes keiner der Erben zu den § 4 Abs. 6 

des Gesellschaftsvertrags ausgeschlossenen 

Personen gehört.

Ist eine derartige Regelung nicht getroffen, 

sind die geschäftsführende Kommanditistin 

bzw. Treuhandkommanditistin unwiderruflich 

bevollmächtigt, die Beteiligung des betref-

fenden Erben durch einseitige schriftliche  

3.3.8. 
ÜBERTRAGUNG VON BETEILI-
GUNGEN, RECHTSNACHFOLGE

Ein Anleger kann seinen Gesellschaftsanteil 

oder Ansprüche aus seiner Beteiligung an dem 

Investmentfonds zum 31.12. eines Jahres mit 

Zustimmung der geschäftsführenden Kom-

manditistin abtreten, sofern der Rechtsnach-

folger vollumfänglich in die Rechte und Pflich-

ten des Anlegers aus dem Gesellschaftsvertrag 

zum 01.01. des darauf folgenden Jahres eintritt 

sowie dessen Konten übernimmt. Die Zustim-

mung der geschäftsführenden Kommanditistin 

kann nur aus wichtigem Grund versagt werden, 

bspw. sofern durch die Übertragung Beteili-

gungen entstehen, die gegen die Vorschriften 

über die Mindestbeteiligung und Stückelung 

verstoßen, oder Beitrittsvoraussetzungen ge-

mäß § 4 Abs. 5, Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags 

nicht gegeben sind.

Mit dem Beitritt zum Investmentfonds erklärt 

jeder Anleger seine Zustimmung zur freien 

rechtsgeschäftlichen Verfügbarkeit über die 

Gesellschaftsanteile. Wirksamkeitsvorausset-

zung ist jedoch der Zugang der schriftlichen 

Erklärung des Abtretenden beim Investment-

fonds und die Nichtausübung des nachfol-

gend dargestellten Vorkaufsrechts der ge-

schäftsführenden Kommanditistin. 

Die vorstehenden Regelungen gelten sinnge-

mäß auch für die Übertragung von treuhän-

derisch gehaltenen Anteilen. Erwirbt ein 

Treugeber zusätzlich einen unmittelbaren 

Kommanditanteil, so hat er unter Vorlage ei-

ner entsprechenden notariellen Vollmacht 

zur Eintragung im Handelsregister der Um-

wandlung seiner bisherigen Treuhandbeteili-

gung in eine Direktbeteiligung als Komman-

ditist des Investmentfonds zuzustimmen, so 

dass ausschließlich eine einheitliche Direktbe-

teiligung als Kommanditist besteht.

Der geschäftsführenden Kommanditistin steht 

an der Beteiligung eines jeden Direktkomman-

ditisten oder Treugebers ein Vorkaufsrecht 

zu. Vor einer entgeltlichen Abtretung der Be-

teiligung an einen Dritten ist die Beteiligung 

zunächst der geschäftsführenden Kommandi-

Die Beschwerde kann auch per E-Mail oder 

per Fax eingereicht werden; eventuell erfor-

derliche Unterlagen sind dann per Post nach-

zureichen. Der Anleger kann sich im Verfah-

ren vertreten lassen.

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis zu 

der Anbieterin der Anteile an dem Investment-

fonds, zum Investmentfonds und / oder der 

Treuhandkommanditistin sowie alle mit der 

Verwaltung der Beteiligung im Zusammenhang 

stehenden Sachverhalte betreffen, steht zudem 

ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren, 

eingerichtet bei der Ombudsstelle für Sach-

werte und Investmentvermögen e. V., zur Ver-

fügung. Die Voraussetzungen für den Zugang 

zu der Schlichtungsstelle regelt die jeweils gel-

tende Verfahrensordnung der Ombudsstelle 

für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. 

Ein Merkblatt sowie die Verfahrensordnung 

sind bei der Ombudsstelle erhältlich. 

Die Adresse lautet:

Ombudsstelle für Sachwerte und 

Investmentvermögen e. V. 

Postfach 61 02 69

10924 Berlin

Telefon: 030 / 257 616 90

Telefax: 030 / 257 616 91

info@ombudsstelle.com

www.ombudsstelle.com

Die Beschwerde ist schriftlich unter kurzer 

Schilderung des Sachverhalts und Beifügung 

von Kopien der zum Verständnis der Be-

schwerde notwendigen Unterlagen bei der 

zuständigen Schlichtungsstelle einzureichen. 

Es ist zudem zu versichern, dass in der Strei-

tigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlich-

tungsstelle und keine Gütestelle, die Streit-

beilegung betreibt, angerufen und auch kein 

außergerichtlicher Vergleich abgeschlossen 

wurde. Die Beschwerde kann auch per E-Mail 

oder per Fax eingereicht werden; eventuell 

erforderliche Unterlagen sind dann per Post 

nachzureichen. Es ist auch hier möglich, sich 

im Verfahren vertreten zu lassen.

Es bestehen keine Entschädigungsregelungen 

zu dem Zweck der Einlagensicherung oder 

ein Garantiefonds.
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anteilig abgetreten. Sie ist jedoch berechtigt, 

diese Ansprüche im eigenen Namen für die 

Anleger gegenüber dem Investmentfonds 

geltend zu machen.

Die Treuhandkommanditistin ist grundsätz-

lich von allen Verbindlichkeiten, die ihr in 

Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

pflichtgemäßen treuhänderischen Verwaltung 

der Beteiligung der Treugeber entstehen, 

freigestellt. Diese Freistellung, deren Einzel-

heiten § 6 Abs. 2 des Treuhandvertrags ent-

nommen werden können, ist der Höhe nach 

beschränkt auf die auf die jeweilige Beteili-

gung des Treugebers anteilig entfallende Kom-

manditeinlage zzgl. des Ausgabeaufschlags ab-

züglich der von ihm geleisteten Einzahlungen.

3.4.2.  
VERGÜTUNG DER TREUHAND-
KOMMANDITISTIN

Die Treuhandkommanditistin erhält von den 

sich mittelbar an dem Investmentfonds betei-

ligenden Anlegern eine jährliche Vergütung 

in Höhe von 0,18 % des durchschnittlichen 

Anteilwertes im jeweiligen Geschäftsjahr (inkl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer).

3.5. 
EINSCHRÄNKUNG DER 
HANDELBARKEIT VON 
ANTEILEN

Bei geschlossenen Publikumsinvestmentkom-

manditgesellschaften wie dem Investment-

fonds besteht kein geregelter Markt, der mit 

dem Markt bei börslichen Wertpapieren ver-

gleichbar wäre. Anteile an dem Investment-

fonds sind daher nur bei entsprechender 

Nachfrage durch Dritte an diese zu veräu-

ßern, sodass sich ein Verkauf tatsächlich 

schwierig gestalten kann. Es besteht die Mög-

lichkeit, dass eine Beteiligung gar nicht, nur 

zu einem geringeren Preis oder nur deutlich 

unter ihrem tatsächlichen Wert verkauft wer-

den kann (mangelnde Fungibilität). Angaben 

zu Börsen oder Märkten, an denen Anteile 

oder Aktien notiert oder gehandelt werden 

sowie Angaben dazu, dass der Anteilwert 

Investmentfonds teil. Ergänzend zu den nach-

folgenden Ausführungen wird auf bereits vor-

stehend in diesem Kapitel gemachte Angaben 

bezüglich der sich aus dem Treuhandverhältnis 

ergebenden Rechte und Pflichten verwiesen.

3.4.1.  
AUFGABEN DER TREUHAND-
KOMMANDITISTIN 

Die Aufgaben und wesentlichen Rechte und 

Pflichten der Treuhandkommanditistin sind in 

dem Treuhandvertrag abgebildet. Die Treu-

handkommanditistin ist insoweit zunächst zur 

Vornahme jeglicher Handlungen zum (mittel-

baren) Erwerb der Kommanditbeteiligung 

durch den Treugeber verpflichtet. Sie wird zu 

diesem Zweck einen der jeweiligen Beteili-

gung entsprechenden Kommanditanteil an 

dem Investmentfonds übernehmen und für 

den jeweiligen Treugeber treuhänderisch im 

eigenen Namen, aber im Auftrag, im Interes-

se und für Rechnung des Treugebers halten 

(Verwaltungstreuhand).

Die Treuhandkommanditistin übt die anteilig 

auf den jeweiligen Treugeber entfallenden 

Gesellschafterrechte und -pflichten nach den 

schriftlichen Weisungen des Treugebers aus, 

sofern Treuhand- und Gesellschaftsvertrag 

dem nicht entgegenstehen. Das gilt insbeson-

dere für die Ausübung von Stimmrechten, 

soweit der Treugeber an Gesellschafterver-

sammlungen nicht selbst oder vertreten 

durch einen bevollmächtigten Dritten teil-

nimmt, für die Wahrnehmung von Informa-

tions- und Kontrollrechten sowie für die Gel-

tendmachung sonstiger Ansprüche gegenüber 

dem Investmentfonds. Sofern der Treugeber 

sein Stimmrecht nicht selbst oder durch ei-

nen Dritten wahrnimmt, wird die Treuhand-

kommanditistin das auf den Treugeber entfal-

lende Stimmrecht nach pflichtgemäßem 

Ermessen ausüben.

Die Treuhandkommanditistin hat gegenüber 

jedem Treugeber die ihr als Gesellschafterin 

zustehenden Ansprüche hinsichtlich der Aus-

zahlungen von Ausschüttungen und Entnah-

men, auf Auszahlung des Auseinanderset-

zungsguthabens sowie des Liquidationserlöses 

Erklärung mit sofortiger Wirkung zu kündi-

gen. Dieser erhält sodann das nach den Rege-

lungen des Gesellschaftsvertrags zu ermit-

telnde Auseinandersetzungsguthaben.

Sofern mehrere Erben gegeben sind, haben 

diese bis zur Auseinandersetzung des Nach-

lasses zur Wahrnehmung ihrer Rechte und 

Pflichten gegenüber dem Investmentfonds 

einen gemeinsamen Vertreter zu benennen. 

Dessen schriftliche Vollmacht muss, neben 

dem Nachweis der Identität der Erben in 

Form der Vorlage eines Erbscheins, vorgelegt 

werden. Bis zur Benennung eines gemeinsa-

men Vertreters ruhen die Gesellschafter-

rechte mit Ausnahme des Gewinnauszah-

lungsrechts. Bei angeordneter Testamentsvoll- 

streckung vertritt der Testamentsvollstrecker 

die Erben. 

Die Rechtsfolgen des Ablebens eines Treuge-

bers sind im Treuhandvertrag vergleichbar 

geregelt.

3.4. 
DER TREUHANDVERTRAG

Als Treuhandkommanditistin des Investment-

fonds fungiert die DF Deutsche Finance Trust 

GmbH, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts München unter HRB 211480, 

geschäftsansässig in der Leopoldstraße 156, 

80804 München (die „Treuhandkommandi-

tistin”). Sie wird vertreten durch ihren  

Geschäftsführer Wolfgang Hartmann.

Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Treuhand-

kommanditistin ist der mit dem jeweiligen 

Anleger geschlossene Treuhandvertrag (vgl. 

Anlage III, Seiten 147 ff.). Aufgabe der Treu-

handkommanditistin ist es, eine Beteiligung 

an dem Investmentfonds im eigenen Namen 

aber für Rechnung des jeweiligen Treugebers 

zu begründen, zu halten und zu verwalten. 

Die Treuhandkommanditistin wird die Beteili-

gung eines Treugebers zusammen mit weite-

ren Beteiligungen anderer Treugeber nach 

außen als einheitliche Beteiligung halten. Die 

Anleger nehmen nach Maßgabe des Gesell-

schaftsvertrags am Gewinn und Verlust des 
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vom Börsenpreis abweichen kann, entfallen 

daher. Es bestehen bezüglich der Anteile an 

dem Investmentfonds auch keine Rückgabe-

rechte für die Anleger.

Die Übertragung der Treugeberstellung durch 

den bisherigen Treugeber auf einen Dritten 

bedarf der Zustimmung der Treuhandkom-

manditistin und der geschäftsführenden 

Kommanditistin. Darüber hinaus unterliegt 

die Veräußerung einem Vorkaufsrecht der 

geschäftsführenden Kommanditistin. Vor ei-

ner entgeltlichen Abtretung der Beteiligung 

an einen Dritten ist diese zunächst der ge-

schäftsführenden Kommanditistin schriftlich 

unter Beifügung einer Kopie des Entwurfs des 

mit dem kaufwilligen Dritten zu schließenden 

Kaufvertrags zum Kauf anzubieten, wobei das 

Vorkaufsrecht von der geschäftsführenden 

Kommanditistin oder einem nach ihrem frei-

en Belieben (z. B. von der Warteliste Anfra-

gender) zu benennenden Dritten ausgeübt 

werden kann. Die Frist zur Ausübung des 

Vorkaufsrechts durch die geschäftsführende 

Kommanditistin oder den von ihr benannten 

Dritten beträgt 30 Kalendertage, gerechnet 

ab dem Zugang der vollständigen schriftli-

chen Aufforderung bei der geschäftsführen-

den Kommanditistin.




